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Erstes Kapitel 

A. Anspruch und Anliegen der Arbeit 
Die Aufteilung und Abgrenzung der Kompetenzen zwischen der Europäischen 
Union und ihren Mitgliedstaaten ist seit der Gründung der Europäischen Ge-
meinschaften eines der meistdiskutierten Themen in der europarechtlichen Lite-
ratur und der Rechtsprechung nationaler1 und europäischer2 Gerichte. Weil die 
Kompetenzaufteilung aber nicht nur die Europäischen Verbände und Organe 
betrifft, sondern auch die Mitgliedstaaten, findet die Auseinandersetzung auch 
im nationalen Staats3- und Verwaltungsrecht4 statt. Die Auswirkungen der 
Kompetenzverteilung indes gehen über das europäische und nationale öffentli-
che Recht weit hinaus. Denn der Finalbezug der europäischen Zuständigkeitsre-
gelungen hat – zusammen mit der nahezu grenzenlosen programmatischen 
Bandbreite der in Art. 2 EUV (Art. 3 EUV n. F.) und den Art. 2 ff EGV fixierten 
Ziele5 (Art. 3 EUV n. F.) – dazu geführt, dass sich beinahe für jeden Lebensbe-
reich eine Kompetenznorm des Gemeinschaftsrechts heranziehen lässt. Dabei ist 
es vor allem die binnenmarktorientierte Betrachtungsweise des Europäischen 
Gerichtshofs, welche vor dem Hintergrund weitgehender gesellschaftlicher 
Kommerzialisierung die Herleitung von Gemeinschaftszuständigkeiten erleich-
tert. Zudem trug die Kompetenzabrundungsklausel des Art. 308 EGV (Art. 352 
AEUV) erheblich zur Ausweitung des Tätigkeitsfeldes europäischer Institutio-
nen bei.6 So überrascht es nicht, dass die Determinierung nationaler Rechtsakte 
durch europarechtliche Vorgaben ständig zugenommen hat.7 Heute sind längst 
auch weite Teile des Zivilrechts durch das Europarecht überformt.8 Die europäi-
schen Verbände werden auch in solchen Bereichen rechtsetzend tätig, in denen 
nach dem geschriebenen Primärrecht keine ausdrückliche Kompetenz zukommt. 
Flankiert von einer gemeinschaftsfreundlichen Rechtsprechung des Europäi-
schen Gerichtshofs9 hat das Europarecht auch nicht vor überkommenen natio-

                                          
1 BVerfGE 58, 1 (30); 75, 223 (242); 89, 155 ff.  
2 Siehe etwa zu den Kategorien der ausschließlichen / konkurrierenden Gemeinschaftskompetenzen EuGH, Slg. 
1981, 1045 / 1075 f; EuGH, Slg. 1984, 1738 Rn. 23; EuGH 1971, 263 / 276. Zur Rolle des EuGH in der Kompe-
tenzproblematik ausführlich im vierten Kapitel dieser Arbeit. 
3 Halfmann, Entwicklungen des deutschen Staatsorganisationsrechts im Kraftfeld der europäischen Integration; 
Zuleeg / Rengeling in VVDStRL 53 (1993), S. 154 ff; Pernice / Huber / Lübbe-Wolff / Grabenwarter in 
VVDStRL 60 (2001), S. 148 ff; 194 ff; 246 ff; 290 ff; Hölscheidt in Festschrift Meyer, S. 205 ff. 
4 Kadelbach, Allgemeines Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluss; Schmidt-Aßmann / Hoffmann-Riem, 
Strukturen des Europäischen Verwaltungsrechts; Schwarze, Europäisches Verwaltungsrecht. 
5 Huber, Recht der Europäischen Integration § 16 Rn. 8. Zu den Funktionen der Unionszielbestimmungen Rei-
mer in EuR 2003, S. 992 ff. 
6 Dazu, auch zu ihrem Bedeutungsverlust seit Ende der 1980er Jahre Bungenberg, Art. 235 EG nach Maastricht; 
ausführlich im vierten Kapitel, A. III. 2.  
7 Differenzierende Untersuchung bei Heemeyer, Die Kompetenzordnung eines zukünftigen europäischen Verfas-
sungsvertrages; Hoppe in EuZW 2009, S. 168 f.  
8 Langenbucher, Europarechtliche Bezüge des Privatrechts; Grundmann / Riesenhuber in JuS 2001, S. 529 ff; 
Saenger, Casebook Europäisches Gesellschafts- und Unternehmensrecht. 
9 Eingehend dazu Simm, Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften im föderalen Kompetenzkonflikt; 
vergleiche im vierten Kapitel, B.  
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nalstaatlichen Rechtsinstituten Halt gemacht. Die Europäisierung des nationalen 
Rechts ist auf diese Weise so weit vorangeschritten, dass sie zunehmend auch 
als geltungslogisch fragwürdig und verfassungsrechtlich problematisch begriffen 
wird.10

Dieser kurz umrissene Befund ist in der europarechtlichen Literatur beinahe 
schon zu einem Allgemeinplatz geworden. Auf die zunehmende Ausweitung der 
Kompetenzbereiche von Union und Gemeinschaft wurde schon oft hingewiesen, 
die Gründe dafür vielfach analysiert. Auch der Problembezug zu den Vorgaben 
des nationalstaatlichen Verfassungsrechts ist offen gelegt und ausführlich disku-
tiert worden.11 Gerade die genauere Kompetenzabgrenzung zwischen der Euro-
päischen Union und ihren Mitgliedstaaten steht im Mittelpunkt der Betrachtung. 
Das hat zu einer Flut rechtswissenschaftlicher Untersuchungen des Themas ge-
führt, nicht zuletzt in Form von Dissertationen.12 Vielzahl und thematische 
Dichte der Beiträge befördern die Diskussion, indem sie den Untersuchungsge-
genstand von verschiedenen Blickwinkeln beleuchten13 und in großer Detail-
liertheit behandeln. Sie schaffen aber für neue Untersuchungen auch einen 
Rechtfertigungsdruck, insbesondere wenn diese den Anspruch erheben, die De-
batte um einen lohnenden, eigenständigen Ansatz zu bereichern. Zwar sind 
rechtswissenschaftliche Untersuchungen grundsätzlich offen und darauf ange-
wiesen, dass ihre bisherigen Ergebnisse vor dem Hintergrund aktueller Entwick-
lungen stets neu überprüft und weiterentwickelt werden.14 Auch kann bei der 
Kompetenzproblematik nicht davon gesprochen werden, dass schon geschlosse-
ne, allgemein akzeptierte Lösungsmodelle entwickelt worden sind; schon des-
halb ist eine fortgesetzte Auseinandersetzung mit dem Thema erforderlich. Den-
noch machen es die Breite – die Kompetenzfrage wird von nahezu allen juristi-
schen Teildisziplinen diskutiert, darüber hinaus auch von benachbarten Wissen-
schaften wie den Politik15- und Wirtschaftswissenschaften16 – Tiefe – es existie-

                                          
10 Steindorff, Grenzen der EG-Kompetenzen; Mayer, Kompetenzüberschreitung und Letztentscheidung; Broß in 
EuGRZ 2002, S. 574 ff; Kircher / Haas in JZ 1993, S. 760 ff. 
11 siehe statt vieler Streinz, Bundesverfassungsgerichtlicher Grundrechtsschutz und Europäisches Gemeinschafts-
recht; Huber in AöR 116 (1991), S. 210 ff; Bruckmann, Die grundgesetzlichen Anforderungen an die Legitima-
tion der Europäischen Unionsgewalt. 
12 An dieser Stelle seien nur einige Arbeiten neueren Datums herausgegriffen. Mit dem Problem der Kompetenz-
abgrenzung beschäftigen sich Boeck: Die Abgrenzung der Rechtsetzungskompetenzen von Gemeinschaft und 
Mitgliedstaaten in der Europäischen Union 2000; Dittert: Die ausschließlichen Kompetenzen der Europäischen 
Gemeinschaft im System des EG-Vertrages 2001; Heemeyer: Die Kompetenzordnung eines zukünftigen europä-
ischen Verfassungsvertrages 2004; Michel, Die Kompetenzentwicklung des Europäischen Gerichtshofes in sei-
ner jüngeren Rechtsprechung und ihre Integrationseffekte in den Mitgliedstaaten 2002; Mosiek: Effet utile und 
Rechtsgemeinschaft – zugleich ein Beitrag zur Kompetenzordnung der Europäischen Gemeinschaft 2003; Pel-
zer: Die Kompetenzen der EG im Bereich Forschung 2004; Ritzer: Europäische Kompetenzordnung 2006; Ro-
sin: Kompetenzabgrenzung und Kompetenzausübung in der Europäischen Union 2003; Strohmayr: Kompetenz-
kollisionen zwischen europäischem und nationalem Recht 2006; Trüe: Das System der Rechtsetzungskompeten-
zen der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Union 2002. 
13 Zusammenfassend Mayer in ZaöRV 2001, S. 577 ff. 
14 Larenz / Canaris, Methodenlehre der Rechtswissenschaft S. 33 ff. 
15 Götz / Soria, Kompetenzverteilung zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten; Weidenfeld, 
Reform der EU; ders. Wie Europa verfasst sein soll; Hesse / Grotz, Europa professionalisieren; Beneyto, Die 
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ren höchst detaillierte Abhandlungen zu den unterschiedlichen Facetten der 
Kompetenzproblematik17 – und Dichte der wissenschaftlichen Diskussion – die 
Kompetenznormen wurden anhand verschiedenster Lebens- und Regelungsbe-
reiche dargestellt – erforderlich, den neuen Beitrag im Diskussionsfeld zu posi-
tionieren und das Eigenständige deutlich zu machen. Eine Dissertation zur Prob-
lematik der Kompetenzabgrenzung zwischen der Europäischen Union und den 
Mitgliedstaaten muss zuallererst darlegen, wie sie diesem an sie gestellten An-
spruch gerecht werden will. 

Sieht man die neueren Beiträge der Rechtswissenschaft, insbesondere die Dis-
sertationen zur Kompetenzfrage durch, so fällt vor allem deren thematische Ein-
grenzung auf: die Problematik wird häufig anhand eines konkreten Beispiels 
verdeutlicht, sei es eines bestimmten Regelungsbereiches oder eines konkreten 
Rechtsprinzips. Das bedeutet eine Konkretisierung des Untersuchungsgegen-
standes. Die Auseinandersetzung wird auf der juristisch-technischen Ebene ge-
führt. Die kompetenzrechtlich relevanten Prinzipien des Primärrechts werden 
konkretisiert und in ihrer praktischen Wirkungsweise, ihrem Zusammenspiel mit 
den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten exemplifiziert, indem ein konkreter 
Regelungsbereich herausgegriffen wird. Wo es um die kritische Hinterfragung 
der Praxis der Kompetenzausübung geht, werden die Beurteilungsmaßstäbe 
ebenfalls in der Aktivierung einzelner Rechtsprinzipien gefunden, sei es in sol-
chen des Gemeinschafts-18 oder des Staatsrechts.19 Diese Vorgehensweise denkt 
systemimmanent. Sie gewinnt die für die Kompetenzaufteilung maßgebenden 
Setzungen durch die Auslegung der einschlägigen Normen in den geschriebenen 
Rechtsordnungen von Gemeinschaft und Mitgliedstaaten. Die niedergelegten 
Kompetenzgrundsätze bilden den normativen Ausgangspunkt, von ihm wird die 
Untersuchung auf eine niedrigere Abstraktionsebene verlagert.  
Die vorliegende Arbeit will sich bemühen, den umgekehrten Weg zu gehen und 
soll darin ihren eigenständigen Ansatz finden. Es soll gezeigt werden, dass 
schon der Kompetenzbegriff selbst, schon die Rechtskategorie der Kompetenz 
an sich normtranszendierend ist. Ausgehend von dieser These werden die kom-
petenzrechtlich relevanten Rechtssätze des Primärrechts zum Ausgangspunkt 

                                                                                                                                   
Kompetenzverteilung zwischen  der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten; Bogdandy, Die Europäische 
Option. 
16 Streit, Europa reformieren – Ökonomen und Juristen zur zukünftigen Verfasstheit Europas; Döring in Postlep, 
Aktuelle Fragen zum Föderalismus; Heinemann in König, Das Europäische Mehrebenensystem, S. 117 ff; Ger-
ken, Europa zwischen Ordnungswettbewerb und Harmonisierung; Eidenmüller, Effizienz als Rechtsprinzip; 
Kircher, Ökonomische Theorie des Rechts. 
17 Siehe etwa Bux, EG-Kompetenzen für den Rundfunk; Goldstein, Die Kompetenzen der Europäischen Gemein-
schaften zur Regelung des Asylrechts; Berg, Gesundheitsschutz als Aufgabe der EU. 
18 Krausser, Das Prinzip begrenzter Ermächtigung im Gemeinschaftsrecht als Strukturprinzip des EWG-
Vertrages; Mosiek, Effet Utile und Rechtsgemeinschaft. 
19 Flint, Die Übertragung von Hoheitsrechten; Rauser, Die Übertragung von Hoheitsrechten auf ausländische 
Staaten; Günther, Die Mitwirkung des Bundestages in Angelegenheiten der Europäischen Union; Uhrig, Die 
Schranken des Grundgesetzes für die Europäische Integration; König, Die Übertragung von Hoheitsrechten im 
Rahmen des Europäischen Integrationsprozesses. 



© Herbert Utz Verlag 2010 · www.utzverlag.de

Copyright2010.indd   1 12.01.2010   08:30:18

4 

dafür gemacht, auf die hinter dem Normtext liegenden, die Verfasstheit des sup-
ranationalen Verbandes konstituierenden Gehalte zu schließen. Es soll also der 
Schritt auf eine höhere Abstraktionsebene erfolgen. So soll ein allgemeiner The-
orierahmen gewonnen werden, der es ermöglicht, die vorhandenen Vorschläge 
zur Kompetenzabgrenzung ebenso wie die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes zu systematisieren und in einen weiteren Zusammenhang zu stel-
len und gleichzeitig vor diesem Hintergrund zu würdigen.  

B. Gang der Untersuchung 
Zunächst muss die Bedeutung der Kompetenz als Rechtskategorie auf suprana-
tionaler Ebene geklärt werden. Insbesondere soll im ersten Kapitel dargelegt 
werden, dass das europarechtliche Kompetenzschema neben der Zuteilung und 
Abgrenzung konkreter Befugnisse noch andere Funktionen erfüllt, mithin zu-
ständigkeitsüberschießenden Gehalt aufweist und deshalb die Kompetenzprob-
lematik in den Zusammenhang dieser, in den Zuständigkeitsnormen zum Aus-
druck kommenden Inhalte gestellt werden muss. Dazu wird erst das Kompe-
tenzverständnis auf nationaler Ebene untersucht, bevor auf die Frage der Über-
tragbarkeit der gefundenen Ergebnisse auf das europäische Mehrebenensystem 
eingegangen wird.  
Vor dem Hintergrund des so ermittelten Kompetenzbegriffs sind dann im zwei-
ten Kapitel die kompetenzrechtlich relevanten Prinzipien des europäischen Pri-
märrechts zu untersuchen. Dabei soll weniger deren positivrechtliche Ausgestal-
tung herausgearbeitet werden, als vielmehr Funktion und Wirkungsweise der 
einzelnen Prinzipien. Die für Kompetenzaufteilung und -ausübung maßgeben-
den Vorschriften werden vornehmlich auf ihre strukturgebenden, organisations-
rechtlichen Funktionen hin geprüft. Damit soll das im ersten Kapitel dargelegte 
Kompetenzverständnis auf das Europarecht angewendet und durch das Europa-
recht konkretisiert werden.  
Diese Analyse soll dann im dritten Kapitel der Arbeit in die Darstellung der 
Strukturprinzipien des europäischen Mehrebenenverbundes einmünden. Der Un-
terschied zu den im zweiten Kapitel vorgenommenen Untersuchungen besteht 
darin, dass dort die einschlägigen primärrechtlichen Bestimmungen ausgelegt 
und im Kontext der übrigen Vertragsvorschriften interpretiert werden, während 
nun auf die hinter dem Normtext liegenden Gehalte und somit auf die Verfasst-
heit der Europäischen Union selbst geschlossen werden soll.  
Eine Untersuchung der Kompetenzabgrenzung auf europäischer Ebene wäre al-
lerdings unvollständig, würde sie sich damit begnügen, die primärrechtlichen 
Kompetenznormen zu analysieren und daraus allgemeine Strukturprinzipien der 
Union abzuleiten. Die dynamische Entwicklung des Gemeinschaftsrechts in ih-
ren unterschiedlichen Ausprägungen, die Wirklichkeit der Kompetenzproblema-
tik muss auch mit in die Betrachtung aufgenommen werden. Dies soll im vierten 
Kapitel geschehen. Dazu soll die Dynamik des Gemeinschaftsrechts in ihren 
einzelnen Erscheinungsformen in Rechtsetzung und Rechtsprechung dargestellt 
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werden. Dabei ist die Rolle des Europäischen Gerichtshofs besonders zu würdi-
gen. Sodann soll auch hier – parallel zur Vorgehensweise bei der Analyse der 
primärrechtlichen Kompetenzbestimmungen – nach den hinter dem Befund der 
Dynamik des Gemeinschaftsrechts liegenden strukturellen Ursachen für diese 
Entwicklung und für das Rollenverständnis der Gemeinschaftsorgane gefragt 
werden. In diesem Zusammenhang werden die Finalstruktur der Gemeinschafts-
kompetenzen und die Einpoligkeit des Gemeinschaftsrechts aktuell. Sie werden 
in Kapitel fünf dargestellt. Um die Ursachen der dynamischen Gemeinschafts-
rechtsentwicklung in den Zusammenhang mit den bis dahin gefundenen Ergeb-
nissen zu stellen, wird untersucht, ob sie sich jeweils auf eine strukturelle Be-
sonderheit der Gemeinschaft zurückführen lassen, also aus der Verfasstheit der 
europäischen Rechtsebene folgen und darin ihren Ursprung haben oder nicht. 
Anhand der so gefundenen Ergebnisse können einige Vorschläge zur Neuord-
nung der Kompetenzzuweisung und –abgrenzung zwischen Gemeinschaft und 
Mitgliedstaaten kritisch hinterfragt werden, die in Politik und Wissenschaft im 
Rahmen des Verfassungsvertragsentwurfes und – nach dessen Scheitern – für 
den Vertrag von Lissabon diskutiert wurden. 
Nachdem die kompetenzrechtliche Entwicklung auf ihre Ursachen hin unter-
sucht und dem normativen Anspruch der allgemeinen Kompetenzprinzipien ge-
genübergestellt wurde, ferner die Tauglichkeit der vorgebrachten Reformvor-
schläge hinterfragt wurde, soll im abschließenden sechsten Kapitel der Vertrag 
von Lissabon kritisch darauf geprüft werden, wie die darin eingeführten kompe-
tenzrechtlichen Neuerungen vor dem Hintergrund der Ergebnisse dieser Arbeit 
zu bewerten sind. Dabei stand der Verfasser vor dem Problem, dass bei Fertig-
stellung der Dissertation noch nicht mit Sicherheit abzusehen war, ob der Re-
formvertrag in Kraft treten würde oder nicht. Das Bundesverfassungsgericht ent-
schied zwar am 30. Juni 2009, dass das Zustimmungsgesetz zum Reformvertrag 
sowie das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes formell und materiell „nach 
Maßgabe der Gründe“ des Urteils verfassungsgemäß sind.20

Das Gericht hat jedoch 
die im Begleitgesetz (Gesetz über die Ausweitung und Stärkung der Rechte des Bundestages und 
des Bundesrates) vorgesehene Beteiligung des Bundestages und des Bundesrates als den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen an deren „Integrationsverantwortung“ nicht genügend erklärt 
und Nachbesserungen verlangt. Erst nach Erfüllung dieser Voraussetzungen durfte der Vertrag 
von Lissabon durch Deutschland ratifiziert werden. Zudem standen das zweite irische Referen-
dum und – davon abhängig – die Ratifizierung durch den polnischen Staatspräsidenten und den 
tschechischen Präsidenten noch aus. Die Arbeit legt daher noch den EGV als geltendes Recht 
zugrunde. Es werden aber die entsprechenden Bestimmungen des EUV n. F. beziehungsweise des 
AEUV jeweils nach den aktuell gültigen Vertragsbestimmungen in Klammern angegeben. 

                                          
20 BVerfG, 2 BvE 2 / 08 vom 30. 6. 2009, Absatz-Nr. 273.  
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